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Resolution der Generalversammlung 

[aufgrund des Berichts des Dritten Ausschusses (A/63/431)] 

63/194. Verbesserung der Koordinierung des Vorgehens gegen den 
Menschenhandel 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 61/180 vom 20. Dezember 2006 über die Verbesse-
rung der Koordinierung des Vorgehens gegen den Menschenhandel und andere einschlägige 
Resolutionen der Generalversammlung über den Menschenhandel und andere moderne For-
men der Sklaverei, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 2008/33 des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
25. Juli 2008 über die verstärkte Koordinierung des Vorgehens der Vereinten Nationen und 
anderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels und frühere Ratsresolutionen 
über den Menschenhandel, 

 ferner unter Hinweis auf das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität1 und das Zusatzprotokoll zur Verhütung, Be-
kämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität2, das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen über die Rechte des Kin-
des betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinderpornografie3 
und das Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und 
sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken4, 

 die Fortschritte begrüßend, die auf der vierten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organi-

_______________ 
1 United Nations, Treaty Series, Vol. 2225, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 
II S. 954, 956; LGBl. 2008 Nr. 72; öBGBl. III Nr. 84/2005; AS 2006 5861. 
2 Ebd., Vol. 2237, Nr. 39574. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2005 II S. 954, 995; LGBl. 
2008 Nr. 74; öBGBl. III Nr. 220/2005; AS 2006 5917. 
3 Ebd., Vol. 2171, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 2008 II S. 1222; öBGBl. III 
Nr. 93/2004; AS 2006 5441. 
4  Ebd., Vol. 266, Nr. 3822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1958 II S. 203; öBGBl. 
Nr. 66/1964; AS 1965 135. 
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sierte Kriminalität erzielt wurden, und Kenntnis nehmend von den Beschlüssen der Konfe-
renz zur Frage des Menschenhandels, 

 in der Erkenntnis, dass der Menschenhandel den Genuss der Menschenrechte beein-
trächtigt, weiter eine ernste Herausforderung für die Menschheit darstellt und einer konzer-
tierten internationalen Reaktion bedarf, 

 unter Begrüßung der Beschlüsse des Menschenrechtsrats zur Festlegung des Mandats 
des Sonderberichterstatters über moderne Formen der Sklaverei, einschließlich ihrer Ursa-
chen und Folgen5, und zur Verlängerung des Mandats des Sonderberichterstatters über den 
Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und Kinderhandel6, beziehungsweise des Son-
derberichterstatters über den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und die Kinder-
pornografie7, 

 anerkennend, dass eine breit angelegte internationale Zusammenarbeit zwischen den 
Mitgliedstaaten und den zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisatio-
nen unverzichtbar ist, um die Gefahr des Menschenhandels und anderer moderner Formen 
der Sklaverei wirksam zu bekämpfen, 

 sowie die Notwendigkeit anerkennend, auch weiterhin eine globale Partnerschaft ge-
gen den Menschenhandel und andere moderne Formen der Sklaverei zu fördern, 

 ferner anerkennend, dass ein wichtiger Teil der Koordinierungsbemühungen des Sys-
tems der Vereinten Nationen in der Frage des Menschenhandels darin bestehen soll, wirk-
same Unterstützung für die Arbeit der Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens 
bereitzustellen, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig bilaterale, subregionale, regionale und internationale 
Kooperationsmechanismen und -initiativen seitens der Regierungen sowie zwischenstaatli-
cher und nichtstaatlicher Organisationen sind, einschließlich des Informationsaustauschs 
über bewährte Praktiken, um gegen das Problem des Menschenhandels, insbesondere des 
Frauen- und Kinderhandels, anzugehen, 

 in Bekräftigung der von den führenden Politikern der Welt auf dem Millenniums-Gip-
fel8 und dem Weltgipfel 20059 eingegangenen Verpflichtung, wirksame Maßnahmen zur Be-
kämpfung und Beseitigung aller Formen des Menschenhandels zu erarbeiten, durchzusetzen 
und zu verstärken, um der Nachfrage nach Opfern für den Menschenhandel entgegenzuwir-
ken und die Opfer zu schützen, 

 1. legt den Mitgliedstaaten eindringlich nahe, sofern sie es nicht bereits getan ha-
ben, Maßnahmen zur Ratifikation des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität1 und des Zusatzprotokolls zur Verhütung, 
Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinder-
handels, zum Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende or-
ganisierte Kriminalität2 beziehungsweise zum Beitritt dazu zu erwägen und diese Rechts-
instrumente in allen Aspekten voll umzusetzen; 

_______________ 
5 Siehe Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53 (A/63/53), Kap. I, 
Abschn. A, Resolution 6/14. 
6 Ebd., Kap. III, Abschn. A., Resolution 8/12. 
7 Ebd., Kap. II, Resolution 7/13. 
8 Siehe Resolution 55/2. 
9 Siehe Resolution 60/1. 
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 2. legt den Mitgliedstaaten außerdem eindringlich nahe, sofern sie es nicht bereits 
getan haben, Maßnahmen zur Ratifikation des Fakultativprotokolls zum Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes betreffend den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornografie3, des Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Diskriminie-
rung der Frau10 und des Zusatzübereinkommens über die Abschaffung der Sklaverei, des 
Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken4 beziehungsweise zum 
Beitritt dazu zu erwägen und diese Rechtsinstrumente in allen Aspekten voll umzusetzen; 

 3. erkennt an, dass eine breit angelegte internationale Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten und den zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organi-
sationen unverzichtbar ist, um die Gefahr des Menschenhandels und anderer moderner For-
men der Sklaverei wirksam zu bekämpfen; 

 4. begrüßt die Schritte, die die Menschenrechtsvertragsorgane und die Sonderbe-
richterstatterin über den Menschenhandel, insbesondere den Frauen- und Kinderhandel, die 
Einrichtungen der Vereinten Nationen und die anderen interessierten zwischenstaatlichen 
und staatlichen Organisationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats sowie die Zivilgesell-
schaft unternommen haben, um das Problem des Menschenhandels anzugehen, und ermutigt 
sie, weitere Schritte zu unternehmen und ihr Wissen und die besten Verfahrensweisen auf 
möglichst breiter Basis weiterzugeben; 

 5. fordert die Regierungen auf, ihre Anstrengungen zur Kriminalisierung des Men-
schenhandels in allen seinen Ausprägungen, so auch in Bezug auf die sexuelle Ausbeutung 
von Kindern, fortzusetzen, Maßnahmen zur Kriminalisierung des Kindersextourismus zu 
ergreifen, die Praxis des Menschenhandels zu verurteilen und gegen Menschenhändler und 
Mittelsleute zu ermitteln, sie strafrechtlich zu verfolgen, zu verurteilen und zu bestrafen und 
gleichzeitig den Opfern des Menschenhandels unter voller Achtung ihrer Menschenrechte 
Schutz und Hilfe zu bieten, und bittet die Mitgliedstaaten, die aktiv am Opferschutz betei-
ligten Einrichtungen der Vereinten Nationen und internationalen Organisationen auch wei-
terhin zu unterstützen; 

 6. ermutigt alle Interessenträger, einschließlich des Privatsektors, ihr Vorgehen 
verstärkt zu koordinieren, insbesondere über die Interinstitutionelle Koordinierungsgruppe 
zur Bekämpfung des Menschenhandels sowie regionale und bilaterale Initiativen zur Förde-
rung von Kooperation und Zusammenarbeit; 

 7. begrüßt die Abhaltung des vom 13. bis 15. Februar 2008 abgehaltenen Wiener 
Forums zur Bekämpfung des Menschenhandels als Bestandteil der Aufklärungsmaßnahmen 
im Kampf gegen den Menschenhandel und ersucht das Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung, auch weiterhin Konsultationen mit den Mitgliedstaa-
ten zu führen, um sicherzustellen, dass die Globale Initiative zur Bekämpfung des Men-
schenhandels als ein Projekt der technischen Hilfe im Rahmen der von den zuständigen Lei-
tungsgremien gebilligten Mandate durchgeführt wird, und die Mitgliedstaaten über den Ar-
beitsplan der Globalen Initiative zu unterrichten, der vor dem Ende des Projekts im Jahr 
2009 auszuführen ist; 

 8. erkennt an, wie wichtig es ist, dass vergleichbare, nach Formen des Menschen-
handels, Geschlecht und Alter aufgeschlüsselte Daten verfügbar sind und dass die natio-
nalen Kapazitäten für die Erhebung, Analyse und Meldung dieser Daten gestärkt werden, 
und begrüßt die Anstrengungen der Interinstitutionellen Koordinierungsgruppe zur Bekämp-
fung des Menschenhandels, gestützt auf die komparativen Vorteile der jeweiligen Organi-

_______________ 
10 United Nations, Treaty Series, Vol. 1249, Nr. 20378. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1985 
II S. 647; LGBl. 1996 Nr. 164; öBGBl. Nr. 443/1982; AS 1999 1579. 
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sationen Informationen, Erfahrungen und bewährte Praktiken im Zusammenhang mit den 
Aktivitäten der Partnerorganisationen zur Bekämpfung des Menschenhandels mit den Re-
gierungen, anderen internationalen und regionalen Organisationen, nichtstaatlichen Organi-
sationen und sonstigen zuständigen Organen auszutauschen; 

 9. anerkennt die wichtige Arbeit auf dem Gebiet der Datenerhebung und -analyse, 
die das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung im Rahmen 
seines Globalen Programms gegen den Menschenhandel und die Internationale Organisation 
für Migration mittels ihrer globalen Datenbank, des Moduls zur Bekämpfung des Men-
schenhandels (Counter-Trafficking Module), durchführen; 

 10. nimmt Kenntnis von den Erörterungen, die auf der am 3. Juni 2008 in New York 
abgehaltenen thematischen Debatte der Generalversammlung über den Menschenhandel ge-
führt wurden und in deren Rahmen auch die Ratsamkeit einer Strategie oder eines Aktions-
plans der Vereinten Nationen zur Verhütung des Menschenhandels und zum Schutz und zur 
Unterstützung seiner Opfer erörtert wurde; 

 11. fordert den Generalsekretär auf, die Auffassungen aller Interessenträger, ein-
schließlich der Mitgliedstaaten und der regionalen und internationalen Organisationen, über 
die Möglichkeiten dafür einzuholen, die volle und wirksame Koordinierung des Vorgehens 
aller Mitgliedstaaten, Organisationen, Mechanismen, Vertragsorgane und aller anderen Part-
ner innerhalb und außerhalb des Systems der Vereinten Nationen, einschließlich der Zivilge-
sellschaft, gegen den Menschenhandel zu erreichen und die volle und wirksame Durchfüh-
rung aller den Menschenhandel betreffenden Übereinkünfte, insbesondere des Überein-
kommens der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
und des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhan-
dels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels, unbeschadet des Mandats der von der 
Konferenz der Vertragsparteien des Übereinkommens eingesetzten Arbeitsgruppe zu ge-
währleisten, und der Generalversammlung auf ihrer dreiundsechzigsten Tagung spätestens 
am 1. Juni 2009 ein Hintergrundpapier vorzulegen; 

 12. bittet alle Mitgliedstaaten, beschleunigt die Ratsamkeit eines globalen Aktions-
plans zur Verhütung des Menschenhandels, zur Strafverfolgung von Menschenhändlern und 
zum Schutz und zur Unterstützung der Opfer des Menschenhandels zu prüfen, mit dem die 
volle und wirksame Koordinierung des Vorgehens aller Mitgliedstaaten, Organisationen, 
Mechanismen, Vertragsorgane und aller anderen Partner innerhalb und außerhalb des Sys-
tems der Vereinten Nationen, einschließlich der Zivilgesellschaft, gegen den Menschenhan-
del erreicht und die volle und wirksame Durchführung aller den Menschenhandel betreffen-
den Übereinkünfte, insbesondere des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende organisierte Kriminalität und des Zusatzprotokolls zur Verhütung, Be-
kämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhan-
dels, gewährleistet würde; 

 13. ersucht den Generalsekretär erneut, das Programm der Vereinten Nationen für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege mit ausreichenden Ressourcen auszustatten, 
damit es sein Mandat zur Bekämpfung des Menschenhandels in vollem Umfang gemäß sei-
nen hohen Vorrangbereichen erfüllen kann, und der Kommission für Verbrechensverhütung 
und Strafrechtspflege angemessene Unterstützung zu gewähren, und bittet die Mitgliedstaa-
ten, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung freiwillige 
Beiträge zur Verfügung zu stellen, damit es den Mitgliedstaaten auf Antrag Hilfe bereitstel-
len kann; 

 14. ersucht den Generalsekretär, der Konferenz der Vertragsparteien des Überein-
kommens und der Generalversammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen Bericht 
über die Durchführung dieser Resolution und über mögliche Ansätze zur verstärkten Koor-
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dinierung der Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels vorzulegen, die von der 
Interinstitutionellen Koordinierungsgruppe zur Bekämpfung des Menschenhandels unter-
nommen werden. 

71. Plenarsitzung 
18. Dezember 2008 


